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Regeste

Akteneinsicht | Die Beschwerdeführerin wurde an ihrem Wohnort von einer Patrouille der
Kantonspolizei Zürich aufgesucht. Der mitausgerückte Arzt konnte nach einem längeren
Gespräch keinerlei Indikation für eine Fürsorgerische Unterbringung ausmachen, weshalb
von einer solchen abgesehen wurde (Sachverhalt I.A, E. 4.6). Auf ihr Gesuch hin wurde der
Beschwerdeführerin von der Kantonspolizei der entsprechende Polizeirapport ausgehändigt,
in welchem jedoch die Personalien zweier beteiligter Personen, die Angaben zur
Meldeerstattung an die Polizei und die Aussagen einer der Personen geschwärzt worden
waren (E. 3.1). Die Beschwerdeführerin verlangt nun gestützt auf den Anspruch auf Zugang
zu ihren eigenen Personendaten nach § 20 Abs. 2 IDG Einsicht in den ungeschwärzten
Rapport (Sachverhalt E. III.B). Im Zentrum steht die Abwägung zwischen den
Zugangsinteressen der Beschwerdeführerin und den entgegenstehenden Interessen der
Meldeerstatter (gemischtes Dossier; E. 3.2; E. 4.1). Darstellung der Rechtsprechung zu
dieser Interessenabwägung (E. 4.1-4.3). Die Geheimhaltungsinteressen erscheinen
vorliegend nicht ohne Weiteres als überwiegend. Die Häufung von im Ergebnis
unbegründeten Gefährdungsmeldungen (vgl. E. 4.6) relativiert das besondere
Schutzinteresse von Informanten im konkreten Fall. Die Vorinstanzen haben es unterlassen,
die Zugangsinteressen genügend zu evaluieren. Auch die entgegenstehenden
Geheimhaltungsinteressen sind aktuell kaum abgeklärt (E. 4.8). Rückweisung an die
Beschwerdegegnerin zur Anhörung der Meldeerstatter, darauf gestützte
Interessenabwägung und Neubeurteilung (E. 4.8). Teilweise Gutheissung.

Erwägungen

E. 5
Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (§ 65a in
Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Das Gesuch der Beschwerdeführerin um
Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung erweist sich entsprechend als
gegenstandslos. Eine Umtriebsentschädigung wurde von ihr nicht beantragt und stünde ihr
mangels besonderen Aufwands auch nicht zu (§ 17 Abs. 2 lit. a VRG).

E. 6
Letztinstanzliche kantonale Rückweisungsentscheide sind als Zwischenentscheide im Sinn
von Art. 93 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zu
qualifizieren (BGE 138 I 143 E. 1.2, 133 V 477 E. 4.2). Sie sind daher vor Bundesgericht
nur direkt anfechtbar, wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken
können (lit. a) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein



weitläufiges Beweis- verfahren ersparen würde (lit. b).
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